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Anordnung 
über das Statut 

der Zentralstelle für Zucht und Leistungsprüfungen 
. der Vollblut- und Traberpferde.

Vom 8. September 1959

Im Einvernehmen mit dem Minister der Finanzen 
und nach Anhören des Zentralvorstandes der Gewerk
schaft Land und Forst wird für die Zentralstelle für 
Zucht und Leistungsprüfungen der Vollblut- und 
Traberpferde folgendes Statut erlassen:

§ 1
Rechtliche Stellung

(1) Die Zentralstelle für Zijcht und Leisitungsprüfun- 
gen der Vollblut- und Traberpferde — nachstehend 
Zentralstelle genannt — ist das leitende Organ für die 
ihr unterstellten volkseigenen Vollblut- und Traber
gestüte und volkseigenen Rennbetriebe — nachstehend 
Betriebe genannt. Die Zentralstelle ist juristische 
Person und dem Ministerium für Land- und Forstwirt
schaft unterstellt.

(2) Die Zentralstelle ist Haushaltsorganisation, die 
finanziellen Mittel werden im Haushalt der Republik 
beim Ministerium für Land- und Forstwirtschaft bereit
gestellt.

(3) Die Zentralstelle hat bei der Erfüllung ihrer Auf
gaben mit den gesellschaftlichen Organisationen, ins
besondere der Gewerkschaft Land und Forst, zusam
menzuarbeiten.

§ 2
Name und Sitz

(1) Die Zentralstelle führt im Rechtsverkehr die Be
zeichnung:

„Zentralstelle für Zucht und Leistungsprüfungen 
der Vollblut- und Traberpferde.“

(2) Ihr Sitz ist Berlin.

§ 3 
Aufgaben

(1) Die Zentralstelle ist für die ökonomische und poli
tische Entwicklung der ihr unterstellten Betriebe ver
antwortlich.

(2) Die Zentralstelle ist für den Aufbau und die 
Weiterentwicklung der volkseigenen Vollblut- und 
Traberzucht sowie deren Leistungsprüfungen und die 
Durchführung der für den sozialistischen Aufbau in 
ihrem Verantwortungsbereich festgelegten Aufgaben 
verantwortlich. Sie hat die sozialistischen Wirtschafts
und Arbeitsgrundsätze in ihrem Verantwortungsbereich 
durchzusetzen.

(3) Zum Aufgabenbereich der Zentralstelle gehören 
insbesondere:

a) die Perspektivplanung und die Ausarbeitung der 
Ökonomik des Wirtschaftszweiges der volkseigenen 
Vollblut- und Traberzucht sowie der volkseigenen 
Rennbetriebe und die Anleitung zur Erarbeitung 
der Perspektivpläne der Betriebe;

b) Anleitung der Betriebe bei der Planung, die Be
stätigung und Kontrolle der Betriebspläne mit 
dem Ziel der ständigen Steigerung der Arbeits
produktivität und der Erhöhung der Rentabilität;
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